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6. Rechtsverordnung des Landkreises Saalekreis 
zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 

im Landkreis Saalekreis 
 
 
Aufgrund von § 32 Satz 1 und 2 und § 54 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28 Abs. 1, 28a Abs. 1 und 3 des Infekti-
onsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) in Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 der Elften Verordnung über Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Elfte SARS-CoV-
2-Eindämmungsverordnung – 11. SARS-CoV-2-EindV) vom 25. März 2021, zuletzt geändert durch die Verord-
nung zur Änderung der Elften SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 16.04.2021 wird verordnet: 
 
 
I. Feststellung der Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Inzidenzwert) 
 
1. Es wird gemäß § 13 Abs. 1 der 11. SARS-CoV-2-EindV festgestellt, dass im Landkreis Saalekreis innerhalb 

eines Zeitraumes von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 kumulativ den Wert von mehr als 35 je 100 000 Einwohner (Inzidenzwert) erreicht hat. 

 
 Der Inzidenzwert beträgt 269 (Stand: 19.04.2021). 
 
2. Es wird gemäß § 13 Abs. 1 und 2 der 11. SARS-CoV-2-EindV festgestellt, dass im Landkreis Saalekreis seit 

über drei Tagen, seit dem 20.03.2021, die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in-
nerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen kumulativ den Wert von 100 je 100 000 Einwohner stets über-
schritten hat. 

 
3. Die Feststellung der in Ziffer 1 und 2 genannten Inzidenzwerte beruhen auf den vom Robert-Koch-Institut 

auf der Seite https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Ar-
chiv.xlsx;jsessionid=73CE7B4D35EC853EC486525A468C435E.internet101?__blob=publicationFile veröf-
fentlichten Zahlen. 

 
 
II. Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
 
1. Ergänzend zu § 7 Abs. 2 der 11. SARS-CoV-2-EindV haben im Gebiet des Landkreises Saalekreis Besucher 

auf Wochenmärkten, Freiflächen von Ladengeschäften und Außenverkaufsständen, auf denen Waren oder 
Dienstleistungen zum Verkauf angeboten werden, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz im Sinne von 
§ 1 Abs. 2 Satz 2 der 11. SARS-CoV-2-EindV zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu an-
deren Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann.  

 Als andere Personen gelten nicht die Angehörigen des eigenen Hausstandes und maximal eine weitere 
nicht im Haushalt lebende Person sowie die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder, die das dritte Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. 

 
2. Von der Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nach Ziffer 1 sind Personen nach § 1 

Abs. 2 Satz 3 der 11. SARS-CoV-2-EindV ausgenommen.  
 
 
III. Anordnung der Absonderung  
 
1. Für Einwohner des Landkreises Saalekreis, die Kenntnis davon erhalten, dass eine bei ihnen vorgenom-

mene molekularbiologische Untersuchung auf das Vorhandensein des Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR-Test) 
ein positives Ergebnis aufweist (SARS-CoV-2-Infizierte), wird bis zum Ablauf des 14.Tages ab dem Tag der 
Testung die häusliche Isolation angeordnet. Die Vorgenannten sind verpflichtet, sich unverzüglich nach 
Kenntniserlangung in die häusliche Isolation zu begeben und das Gesundheitsamt zu informieren per E-
Mail: corona@saalekreis.de oder Telefon: 03461 402727.  

 Zudem sind sie verpflichtet, Personen, die unter der gleichen Meldeadresse in einem gemeinsamen Haus-
stand mit ihnen leben, von dem positiven Testergebnis unverzüglich zu unterrichten und diese dem Ge-
sundheitsamt des Landkreises Saalekreis mitzuteilen. 

 
 2. Für Einwohner des Landkreises Saalekreis, die Kenntnis davon erhalten, dass ein bei ihnen durchgeführter 

Antigennachweis (Schnelltest) ein positives Ergebnis aufweist, haben unverzüglich eine molekularbiologi-
sche Untersuchung (PCR-Test) über eine Arztpraxis oder Fieberambulanz durchführen zu lassen und sich 
bis zur Vorlage eines Ergebnisses in eine häusliche Isolation zu begeben. Nach Vorlage eines positiven 
PCR-Testergebnisses gilt Ziffer 1, wobei die 14-tägige Isolation ab dem Tag der Antigentestung beginnt.  

 



 
2 

3. Für Einwohner des Landkreises Saalekreis, die mit einer in Ziffer 1 genannten Person unter der gleichen 
Meldeadresse in einem gemeinsamen Hausstand leben, wird ab dem Tag der Testung der unter Ziffer 1 
genannten Person für 14 Tage eine häusliche Quarantäne angeordnet. Die Verpflichtung, sich unverzüglich 
in Quarantäne zu begeben, beginnt mit Kenntniserlangung vom positiven Befund der unter Ziffer 1 ge-
nannten Person. Im Falle eines eigenen positiven Tests gilt Ziffer 1.  

 
4. Für Einwohner des Landkreises Saalekreis, denen vom Gesundheitsamt des Landkreises Saalekreis mitge-

teilt wurde, dass sie aufgrund des engen Kontakts zu einer mit dem SARS-CoV-2- Virus infizierten Person 
sich in häusliche Quarantäne begeben müssen, wird bis zum Ablauf des 14. Tages ab dem vom Gesund-
heitsamt mitgeteilten letzten Kontakt, eine häusliche Quarantäne angeordnet. Die Verpflichtung, sich un-
verzüglich in Quarantäne zu begeben, beginnt mit der Mitteilung durch das Gesundheitsamt. Im Falle ei-
nes eigenen positiven Tests gilt Ziffer 1. 

 
5. Das Gesundheitsamt des Landkreises Saalekreis kann von Ziffer 1 bis 4 abweichende Anordnungen bzw. 

eine Verlängerung dieser Isolation- bzw. Quarantäneanordnungen vornehmen. 
 
6. Die in Ziffer 1 bis 4 genannten Personen sind während der häuslichen Absonderung verpflichtet, sich aus-

schließlich in ihrer Wohnung bzw. auf ausschließlich von ihnen selbst genutzten Bereichen ihres Wohn-
grundstückes aufzuhalten. Ausnahmen hiervon bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung des Gesund-
heitsamtes des Landkreises Saalekreis. Für die Durchführung einer (weiteren) Testung auf SARS-CoV-2 in 
einer Fieberambulanz oder ärztlichen Praxis gilt die erforderliche Genehmigung als erteilt.  

 
7. Die in Ziffer 1 bis 4 genannten Personen haben unverzüglich nach Kenntniserlangung/Mitteilung den direk-

ten Kontakt mit anderen Personen einzustellen. Der Kontakt mit in häuslicher Gemeinschaft lebenden Per-
sonen sowie zur Pflege und Versorgung tätigen Personen ist auf das absolut notwendige Minimum unter 
Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln zu reduzieren. 

 
8. Sollte während der angeordneten Absonderung eine medizinische Behandlung erforderlich werden, sind 

die unter Ziffer 1 bis 4 genannten Personen verpflichtet, den Rettungsdienst sowie die sie versorgende 
medizinische Einrichtung (z. B. Arztpraxis, Krankenhaus) bereits vorab telefonisch über die angeordnete 
Absonderung und deren Grund zu informieren.  

 
9. Wenn eine nach Ziffer 1 bis 4 verpflichtete Person minderjährig ist, so hat derjenige, für die Einhaltung der 

diese Person treffende Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. Die gleiche Ver-
pflichtung trifft Betreuer einer von der Verpflichtung nach Ziffer 1 bis 4 betroffenen Person, soweit die Er-
füllung dieser Verpflichtungen zu deren Aufgabenkreis gehört. 

 
10. Wird die Ausstellung eines Absonderungsbescheids benötigt, ist dieser beim Gesundheitsamt des Landkrei-

ses Saalekreis unter o.g. E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer zu beantragen. 
 
 
IV.  Einschränkungen der Kontakte 
 
1. Für Einwohner des Landkreises Saalekreis ist abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 der 11. SARS-

CoV-2-EindV der Aufenthalt im öffentlichen Raum ausschließlich alleine, im Kreis der Angehörigen des ei-
genen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person sowie den zu den 
Hausständen gehörenden Kindern, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gestattet. 

 
2. Für Einwohner des Landkreises Saalekreis sind abweichend von § 2 Abs. 6 Satz 1 und Satz 2 der 11. 

SARS-CoV-2-EindV private Zusammenkünfte und Feiern mit Freunden, Verwandten und Bekannten aus-
schließlich im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im 
Haushalt lebenden Person sowie den zu den Hausständen gehörenden Kindern, die das dritte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, gestattet. 

 
3. Der Vollzug dieser Verordnung richtet sich nach § 16 der 11. SARS-CoV-2-EindV. Die zuständigen Behör-

den können zur Überwachung der vorübergehenden Einschränkungen der Kontakte eine im öffentlichen 
Raum angetroffene Person kurzzeitig anhalten und befragen. Die befragte Person ist zur Auskunft über 
Vor-, Familien- und Geburtsnamen, den Tag der Geburt, ihren Wohnort und ihre Wohnung verpflichtet. 

 
4. Ordnungswidrig gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 24 und Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1, § 28a Abs. 1 

und § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer sich vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Ziff. 1 
mit anderen als den dort genannten Personen aufhält bzw. trifft. Ein Verstoß gegen die Einschränkung der 
Kontakte kann mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro geahndet werden. 
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V. Sprachliche Gleichstellung 
 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Rechtsverordnung gelten für alle Geschlechter (m/w/d). 
 
 
VI. Inkrafttreten und Geltungsdauer 
 
1. Diese Rechtsverordnung tritt am 20.04.2021, 0:00 Uhr, in Kraft.  
 
2. Diese Rechtsverordnung gilt zunächst bis einschließlich 09.05.2021, 24:00 Uhr.  
 
  
 
Begründung: 
 
Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat die ihr obliegende Ermächtigung, Rechtverordnungen zu erlassen, ge-
mäß Art. 80 Abs. 1 S. 4 GG i. V. m. § 32 des Infektionsschutzgesetzes teilweise auf die Landkreise und kreis-
freien Städte übertragen (sog. Subdelegation). Durch die Subdelegation in § 13 der 11. SARS-CoV-2-EindV in 
der Fassung der Verordnung zur Änderung der Elften SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 16.04.2021 
wird der Landkreis Saalekreis ermächtigt, abstrakt-generelle Regelungen durch Rechtsverordnung zu treffen, 
um auf das regionale Infektionsgeschehen zu reagieren und die Schutzmaßnahmen entsprechend anpassen zu 
können. Der Landkreis Saalekreis wird damit nach § 32 Satz 1 und 2 und § 54 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28 
Abs. 1, 28a Abs. 1 und 3 des Infektionsschutzgesetzes dazu ermächtigt, die notwendigen Schutzmaßnahmen, 
auch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Bereich, zur Verhinderung der Ver-
breitung von COVID-19 durch Rechtsverordnung zu treffen. 
 
Zu I. 
Grundlage für die Feststellung der lnzidenzwerte ist § 13 Absatz 1 und Absatz 2 der 11. SARS-CoV-2-EindV in 
der Fassung der Verordnung zur Änderung der Elften SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 16.04.2021.  
 
Um eine Rechtsverordnung auf der Grundlage von § 13 Absatz 1 der 11. SARS-CoV-2-EindV mit weitergehen-
den Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie erlassen zu können, bedarf es einer Feststellung, dass 
innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 kumulativ den Wert von 35 je 100 000 Einwohner erreicht hat. Für den Erlass der Einschränkung 
der in § 2 Absatz 1 und Absatz 6 der 11. SARS-CoV-2-EindV geregelten Kontakte durch Rechtsverordnung be-
darf es einer Feststellung, dass innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 kumulativ den Wert von 100 je 100 000 Einwohner überschritten hat und diese 
Inzidenz mindestens über einen Zeitraum von drei Tagen andauert, § 13 Absatz 2 der 11. SARS-CoV-2-EindV. 
 
Gemäß § 13 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 der 11. SARS-CoV-2-EindV ist für die Rate der Neuinfektionen 
mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner (Inzidenz) die Veröffentlichung des Robert 
Koch-Instituts auf der Seite https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzah-
len_Archiv.xlsx;jsessionid=73CE7B4D35EC853EC486525A468C435E.internet101?__blob=publicationFile maß-
geblich. 
 
Die Feststellung der Inzidenzwerte wurden daher auf der Basis der vom Robert-Koch-Institut auf der Seite 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Archiv.xlsx;jsessio-
nid=73CE7B4D35EC853EC486525A468C435E.internet101?__blob=publicationFile veröffentlichten Zahlen vor-
genommen. 
 
Zu II und zu III. 
Nach § 13 Abs. 1 der 11. SARS-CoV-2-EindV sind die Landkreise und kreisfreien Städte ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung weitergehende Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie zu erlassen, soweit inner-
halb eines Zeitraums von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 kumulativ den Wert von 35 je 100 000 Einwohner erreicht hat. 
 
Der lnzidenzwert des Landkreises Saalekreis lag am 19.04.2021 bei 269 Coronainfektionen auf 100.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen. Damit befindet sich die Zahl der Neuinfektionen, wie auch im 
Land Sachsen-Anhalt, auf einem weiterhin hohen Niveau und liegt derzeit hinsichtlich der Sieben-Tage-Inzidenz 
über dem bundesweiten Durchschnitt von 165 (Stand: 19.04.2021). Aufgrund der hohen Verbreitung der Muta-
tion des Coronavirus B.1.1.7 (britische Mutante), welche auch bereits im Landkreis Saalekreis nachgewiesen 
wurde, zeigt sich aktuell eine exponentielle Dynamik der Neuinfektionen. 
 
Die britische Mutante gilt als besonders ansteckend. Daher wurde die Entscheidung getroffen, dass auch im 
Freien an Orten wie in Punkt II. aufgeführt ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. 
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Die in Punkt II. getroffene Verpflichtung ist geeignet, erforderlich und angemessen. 
 
Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist geeignet, Infektionsketten zu unterbinden. Er trägt 
dazu bei, andere Personen vor feinen Tröpfchen und Partikeln die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen 
ausstößt, zu schützen (Fremdschutz). 
 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist zur Eindämmung des Risikos von Übertragungen und Unterbre-
chung der Übertragungswege ferner erforderlich, weil eine andere gleich wirksame, aber weniger belastende 
Maßnahme derzeit nicht zur Verfügung steht. Angesichts der täglich steigenden hohen Infektionszahlen erhöht 
sich auch das Risiko einer Infektion. Andere Maßnahmen, wie insbesondere Abstands- und Hygieneregeln, sind 
zwar ebenfalls geeignet das Infektionsrisiko zu minimieren. Diese Maßnahmen sind aber in Situationen, in de-
nen Menschen typischerweise gehäuft und eng aufeinandertreffen, für sich allein nicht ebenso wirksam wie die 
zusätzliche Anordnung der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Das gehäufte und enge Aufeinander-
treffen kann in den im Tenor zu Punkt II. genannten Orten nicht gänzlich verhindert werden. 
 
Schließlich ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch angemessen. Das Tragen kann mit Unannehm-
lichkeiten verbunden sein. Im Rahmen der hier zu treffenden Abwägung ist jedoch dem Schutz überragend ge-
wichtiger Gemeinwohlbelange wie dem Leben und der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung ein höheres 
Gewicht beizumessen. Es gibt auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass aus der örtlich und zeitlich 
begrenzten Maskenpflicht schwere, insbesondere bleibende Folgen für diesen Personenkreis folgen könnten 
(Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, a.a.O. mit Verweis auf Verfassungsgericht des Landes 
Brandenburg, Beschluss vom 3. Juni 2020, Aktenzeichen 9/20 EA). 
 
Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen auch die in dieser Rechtsverordnung festgelegten 
Ausnahmen von der Einschränkung. 
 
Zudem sind die Ansteckungsumstände in ca. 75 % der Fälle unklar und die Infektionsausbrüche mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 lassen sich nicht auf Hotspots begrenzen, sondern sind in der ganzen Fläche des 
Landkreises Saalekreis zu verzeichnen. Durch diese Umstände und durch die immer noch zu hohe Anzahl der 
täglich neu gemeldeten Fälle gelingt es trotz aller Kraftanstrengungen nach wie vor nicht, alle Kontaktpersonen 
zeitnah zu ermitteln und zu unterrichten. 
 
Um eine Stabilisierung des Infektionsgeschehens und einen Rückgang der Neuinfektionen zu erreichen, gilt es 
daher ferner, die Infektionsketten so schnell als möglich zu unterbrechen.  
 
Aufgrund dessen wurde die Entscheidung getroffen, die im Tenor zu Punkt III. aufgeführten Anordnungen/Ver-
pflichtungen festzulegen. 
 
Die getroffenen Anordnungen/Verpflichtungen in Punkt III. sind geeignet, erforderlich und angemessen. 
 
Für SARS-CoV-2-Infizierte wird grundsätzlich vom Gesundheitsamt gemäß den Empfehlungen des RKI eine 14-
tägige Isolation angeordnet, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus zu unterbinden. Gleiches gilt für enge 
Kontaktpersonen, da bei ihnen ein hohes Risiko besteht, dass sie sich angesteckt haben könnten. Personen, die 
unter der gleichen Meldeadresse in einem gemeinsamen Hausstand mit SARS-CoV-2-Infizierte leben, gehören 
zu diesen engen Kontaktpersonen. Daher sind die getroffenen Anordnungen der häuslichen Absonderung und 
die weiteren begleitenden Anordnungen/Verpflichtungen geeignet, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus 
zu unterbinden. 
 
Da das Gesundheitsamt aufgrund der hohen Anzahl der täglichen neuen Fälle die Ermittlung und Unterrichtung 
aller Personen, für die Absonderung angeordnet werden muss, nicht zeitnah erbringen kann, und die stark in-
fektiösen Mutanten ein äußerst schnelles Handeln notwendig machen, sind die getroffenen Anordnungen/Ver-
pflichtungen auch erforderlich, zumal eine andere gleich wirksame, aber weniger belastende Maßnahme derzeit 
nicht zur Verfügung steht.  
 
Die getroffenen Anordnungen/Verpflichtungen sind auch angemessen. Sie nehmen die vom Gesundheitsamt 
grundsätzlich zu treffenden Anordnungen lediglich zeitlich vorweg und tragen somit effektiv zu der Unterbin-
dung der Weiterverbreitung des Coronavirus bei. Abweichende Anordnungen kann das Gesundheitsamt zulas-
sen, so dass auf Sonder- und Härtefälle individuell eingegangen und diese gesondert geregelt werden können.  
 
Zu IV. 
Nach § 13 Abs. 1 und 2 der 11. SARS-CoV-2-EindV sind die Landkreise und kreisfreien Städte ermächtigt und 
verpflichtet, eine Einschränkung der Kontakte, wie in Punkt IV. tenoriert, zu erlassen, soweit innerhalb eines 
Zeitraums von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kumulativ den Wert 
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von 100 je 100 000 Einwohner überschreitet und diese Inzidenz mindestens über einen Zeitraum von drei Ta-
gen andauert. 
 
Die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen pro 
100 000 Einwohner überschreitet  im Landkreis Saalekreis nach der vom Robert Koch-Institut auf der Seite 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Archiv.xlsx;jsessio-
nid=73CE7B4D35EC853EC486525A468C435E.internet101?__blob=publicationFile veröffentlichten Zahlen seit 
dem 20.03.2021, mithin seit über drei Tagen, stets den Wert von 100. Demnach hat der Landkreis Saalekreis 
die Kontakte, wie von § 13 Abs. 2 Satz 1 der 11. SARS-CoV-2-EindV vorgegeben und in Punkt IV. tenoriert, 
einzuschränken. 
 
Die Einschränkungen der Kontakte sind geeignet, erforderlich und angemessen, um die Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen.  
 
Mit den bisher durch das Land getroffenen Maßnahmen allein konnte der gewünschte Erfolg einer Senkung der 
Infektionszahlen auf eine Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner noch nicht er-
reicht werden, sodass weitergehende Beschränkungen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 notwendig sind. Bei Überschreitung dieses Schwellenwerts sind nach § 28a Abs. 3 des Infektions-
schutzgesetzes umfassende Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen, da eine vollständige Kontaktnachverfol-
gung dann nicht mehr durch die Gesundheitsämter gewährleistet werden kann. Landesweit befindet sich die 
Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 immer noch auf einem sehr hohen Niveau und über 
dem Bundesdurchschnitt.  
 
Das Land weiß, wie wichtig es ist, den Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft Planungsperspektiven zu 
geben, wie und wann Beschränkungen wieder aufgehoben werden können, damit das Leben aller wieder mehr 
Normalität gewinnt. Allerdings lässt das notwendige Ziel, eine Stabilisierung des Infektionsgeschehens und ei-
nen Rückgang der Neuinfektionen zu erreichen, derzeit keine weiteren Öffnungsschritte zu. Da das Virus keine 
Grenzen kennt, bleibt es wichtig, sobald die Zahlen in einer Region wieder eine Größenordnung von mehr als 
100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner stabil erreichen, dem schnell und entschieden regional gegenzu-
steuern, um erneute landesweit gültige Beschränkungen zu vermeiden. Der Grundsatz Kontakte zu vermeiden, 
bleibt dabei das wesentliche Instrument im Kampf gegen die Pandemie. 
 
Die in Punkt IV. geregelten Einschränkungen der Kontakte sind geeignet eine konsequente Verringerung der 
Kontakte durchzusetzen und so die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus einzudämmen. Durch den vorherrschen-
den Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen), z. B. durch Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder 
auch asymptomatisch infizierte Personen, kann es zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. In Fällen 
von Zusammenkünften und Ansammlungen von Menschen ist daher von einer Gefahr für die weitere Verbrei-
tung der COVID-19-Pandemie auszugehen. Aufgrund aktueller Entwicklungen und Erkenntnisse, insbesondere 
der stark zunehmenden Ausbreitung von SARS-CoV-2 durch die ansteckenderen Mutanten, ist eine erhebliche 
Kontaktreduzierung zwischen Menschen erforderlich, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit deutlich zu verlang-
samen. Dies kann auch durch eine weitere Einschränkung der Kontakte erreicht werden. Indem die Ausbreitung 
verlangsamt wird, können die zu erwartenden schweren Erkrankungsfälle mit dem SARS-CoV-2-Virus über ei-
nen längeren Zeitraum verteilt und Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern vermieden werden. Zusätzlich 
kann durch die weitere Kontakteinschränkung die Verbreitung der neuartigen Mutation des Coronavirus B.1.1.7 
verhindert werden. Durch die weiteren Einschränkungen der Kontakte kann der Eintrag des Coronavirus SARS-
COV-2 in andere Landkreise und kreisfreien Städte mit niedrigerem Inzidenzwert und dadurch die weitere Ver-
breitung des Virus verhindert werden. Die damit einhergehende Kontaktminimierung kann auch im Landkreis 
Saalekreis zur Senkung der Inzidenz beitragen. 
 
Aufgrund des seit 17.02.2021 raschen Wiederanstiegs und des bislang weitgehend ungebremsten Verlaufs der 
Neuinfektionen zeigt sich, dass die bisher durch das Land getroffenen Maßnahmen insbesondere im Landkreis 
Saalekreis keine mildere, gleich wirksame Mittel darstellen, da diese nicht zu einer Reduktion des lnfektionsge-
schehens geführt haben und somit eine Eindämmung des Virus erheblich gefährdet ist. Nach aktueller Erkennt-
nislage muss davon ausgegangen werden, dass gleich effektive, aber weniger eingriffsintensive Maßnahmen 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Dafür spricht nachdrücklich die im Landkreis Saalekreis seit dem 17. Februar 
2021 anhaltende Steigerung der Neuinfektionsraten. Daher stellen die kontaktreduzierenden Maßnahmen das 
einzig wirksame Mittel zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit und zur Aufrechterhaltung zentraler Infra-
strukturen, insbesondere des Gesundheitswesens, dar. 
 
Die Kontaktbegrenzungen sind auch verhältnismäßig im engeren Sinne, da das Sozialleben des Einzelnen ge-
genüber dem Leben und der Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger sowie die Erhaltung des Gesundheitssys-
tems als überragend wichtige Rechtsgüter nicht unangemessen beeinträchtigt werden. 
 
Die nach § 16 der 11. SARS-CoV-2-EindV für den Vollzug zuständigen Behörden können zur Überwachung die-
ser Regelungen Personen im öffentlichen Raum kurzzeitig anhalten und befragen. Die befragte Person ist zur 
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Auskunft über Vor-, Familien- und Geburtsnamen, den Tag der Geburt, Wohnort und Wohnung verpflichtet. 
Nicht- bzw. Falschangaben hierzu können als Ordnungswidrigkeit gemäß § 111 Abs. 1 OWiG geahndet werden.  
 
Zu VI. 
Diese Verordnung tritt am 20.04.2021 in Kraft.  
 
Die Notwendigkeit der Rechtsverordnung wird laufend überprüft. Nach § 28a Abs. 5 Satz 2 des Infektions-
schutzgesetzes beträgt die Geltungsdauer der Rechtsverordnungen, die nach § 32 in Verbindung mit § 28 
Abs. 1 und § 28a Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes erlassen werden, grundsätzlich vier Wochen. Deshalb 
tritt die Rechtsverordnung mit Ablauf des 09.05.2021 außer Kraft. 
 
 
Hinweis 
Diese Rechtsverordnung und ihre Begründung kann immer an Werktagen am Montag, Mittwoch, Freitag von 8 
Uhr bis 12 Uhr, Dienstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr und Donnerstag von 8 Uhr bis 12 Uhr 
und von 13 Uhr bis 15 Uhr in der Kreisverwaltung Saalekreis, Bürgerinformation, Domplatz 9, 06217 Merse-
burg, eingesehen werden. 
 
Merseburg, den 19.04.2021 
 
 
 
Hartmut Handschak 
Landrat 


